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Der Vollzug der öffentlichen Arbeitsver­
mittlung in der Schweiz obliegt den Regi­
onalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV), 
den Logistikstellen für arbeitsmarktliche 
Massnahmen (LAM) sowie den Kantonalen 
Amtsstellen (Kast). Dieser Vollzug wird seit 
dem Jahr 2000 mit einer sogenannten wir­
kungsorientierten Vereinbarung zwischen 
dem Departement für Wirtschaft, Bildung 

und Forschung (WBF) und den kantonalen 
Volkswirtschaftsdirektionen gesteuert.2 

Um zu prüfen, ob das Steuerungssystem 
die kantonalen Vollzugsstellen zu wirk­
samem und wirtschaftlichem Handeln 
veranlasst, hat das Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco) im November 2012 ein 
Projekt zur Optimierung und Weiterent­
wicklung der wirkungsorientierten Verein­
barung RAV/LAM/Kast gestartet. In enger 
Zusammenarbeit mit den kantonalen Ar­
beitsmarktbehörden hat das Projektteam 
untersucht, ob die bisherige Vereinbarung 
alle strategischen Ziele der öffentlichen Ar­
beitsvermittlung abbildet und ob die ein­
zelnen Instrumente der Vereinbarung zur 
Steuerung der kantonalen Vollzugsstellen 
grundsätzlich angemessen und zielführend 
sind. Ergänzend dazu hat die Aufsichts­
kommission der Arbeitslosenversicherung 
(ALV) eine Studie in Auftrag gegeben, in 
der die Wirksamkeit des aktuellen Steuer­
ungssystems überprüft wurde.2

Die Steuerung der öffentlichen Arbeitsvermittlung  
wird optimiert und weiterentwickelt

Eine Überprüfung des wirkungs­

orientierten Steuerungssystems 

der öffentlichen Arbeitsvermitt­

lung der Schweiz hat ergeben, 

dass das Steuerungssystem 

grundsätzlich einen effektiven 

und effizienten Vollzug des 

Arbeitslosenversicherungs­

gesetzes sicherzustellen vermag. 

Dennoch erfährt das System  

im Hinblick auf die kommende 

Vereinbarungsperiode 2015 bis 

2018 wichtige Änderungen: Statt 

wie bisher das Ziel der dauer­

haften Wiedereingliederung der 

Taggeldbeziehenden nach vier 

Monaten zu messen, wird neu 

überprüft, wie viele der Taggeld­

beziehenden sich innert zwölf 

Monaten wieder beim RAV an­

melden. Die Wirkungssteuerung 

wird zudem im Rahmen eines 

Pilotprojektes auf das Arbeits­

vermittlungsgesetz erweitert. 

Neu soll die Wirkungssteuerung 

auf die nicht taggeldberechtig­

ten Stellensuchenden, welche 

auch Anrecht auf die Dienstleis­

tungen der Regionalen Arbeits­

vermittlungszentren haben, aus­

gedehnt werden. 

Das wirkungsorientierte Steuerungsmodell bietet den Vorteil, dass die Kantone beim Vollzug der öffentlichen 
Arbeitsvermittlung über einen möglichst grossen Handlungsspielraum verfügen.� Foto: beco Berner Wirtschaft 
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Wirkungsorientierung und Bench­
marking im Grundsatz bestätigt

Aufgrund der Ergebnisse dieser Evalua­
tion sowie der Einschätzung des Seco und 
der kantonalen Arbeitsmarktbehörden 
ist am Grundsatz der wirkungsorientieren 
Steuerung festzuhalten. Gegenüber einer 
inputorientierten Steuerung bietet das wir­
kungsorientierte Steuerungsmodell den 
Vorteil, dass die Kantone im Rahmen der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen beim 
Vollzug über einen möglichst grossen 
Handlungsspielraum verfügen. Damit ist 
gewährleistet, dass die kantonalen Arbeits­
marktbehörden ihre öffentlichen Arbeits­
vermittlungen optimal auf die regionalen 
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes abstim­
men können. 

Die übergeordnete Zielsetzung des Ar­
beitslosenversicherungsgesetzes (Avig) und 
des Arbeitsvermittlungsgesetzes (AVG) be­
steht in der Schaffung und Erhaltung eines 
ausgeglichenen Arbeitsmarktes und damit 
der Minimierung der Arbeitslosigkeit. Da­
raus lassen sich für die öffentliche Arbeits­
vermittlung drei strategische Ziele ableiten:
–	 die rasche und dauerhafte Wiederein­

gliederung von taggeldberechtigten Stel­
lensuchenden gemäss Avig;

–	 die Wiedereingliederung von nicht tag­
geldberechtigten Stellensuchenden ge­
mäss AVG;

–	 die Verhütung von Arbeitslosigkeit.

Mit diesen wenigen und einfach ver­
ständlichen Zielen stellt die wirkungs­
orientierte Steuerung sicher, dass das 
Vollzugssystem auf die wesentlichen ar­
beitsmarktpolitischen Zielsetzungen fokus­
siert. Die Tatsache, dass die wirkungsorien­
tierte Steuerung politisch grossmehrheitlich 
erwünscht und deren Akzeptanz im Vollzug 
sehr hoch ist,3 schafft eine gute Grundlage 
dafür, dass die kantonalen Arbeitsmarktbe­
hörden die gesetzten Ziele auch tatsächlich 
verfolgen und ihr Vollzugshandeln an die­
sen Zielen ausrichten.

Am relativen Benchmark der Wirkungen 
der Kantone und der RAV wird auch in der 
neuen Vereinbarung festgehalten. Durch 
die Operationalisierung der strategischen 
Ziele der öffentlichen Arbeitsvermittlung 
mittels sogenannter Wirkungsindikatoren 
und durch den jährlichen Vergleich der 
um regionale Kontextfaktoren korrigierten 
Wirkungsindizes kann die Wirksamkeit der 
kantonalen Vollzugsstellen weiterhin objek­
tiv beurteilt werden. Der jährlich publizierte 
Benchmark der kantonalen Wirkungsin­
dizes schafft somit unter den Kantonen 
einen gewissen Wettbewerb und gibt den 

Vollzugsstellen einen Anreiz, sich kontinu­
ierlich zu verbessern. Um die Bemühungen 
derjenigen Kantone zu würdigen, die sich 
im Vergleich zu den Vorjahren am meisten 
verbessert haben, wird neu bei der Kommu­
nikation der Ergebnisse ausdrücklich auf 
diese Veränderungsraten hingewiesen.4 

Elemente der neuen Vereinbarung

Grafik 1 gibt einen Überblick über die 
Wirkungssteuerung RAV/LAM/Kast und 
die verschiedenen Steuerungsinstrumente. 
Den Kern der Wirkungssteuerung bilden 
die Wirkungsmessungen. Die Erreichung 
der strategischen Ziele wird mit insgesamt 
sechs Wirkungsindikatoren gemessen. Die 
wichtigsten Änderungen der neuen Verein­
barung betreffen die Messung der Nachhal­
tigkeit der Wiedereingliederung der ALV-
Taggeldbeziehenden sowie die Zielgruppe 
der Stellensuchenden, welche (noch) keinen 
Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosen­
versicherung haben. Bisher wurden Wir­
kungsindikatoren lediglich für die Ziel­
gruppe der Taggeldbeziehenden berechnet. 
Neu soll im Rahmen eines Pilotprojektes 
auch die Wirkung der öffentlichen Arbeits­
vermittlung hinsichtlich der Wiedereinglie­
derung von sogenannten Nichtleistungsbe­
zügern ermittelt werden.

Neuerungen im Geschäftsfeld Avig

Im Geschäftsfeld Avig werden die vier 
Wirkungsziele mit vier Indikatoren gemes­
sen, die anschliessend zu einem Gesamt­
index aggregiert werden (siehe Tabelle 1). 
Für die neue Vereinbarung wurden die 
Spezifikationen der Wirkungsindikatoren 1 
und 3 geringfügig angepasst. Dabei handelt 
es sich hauptsächlich um technische Anpas­
sungen, die einerseits der 4. Avig-Revision 
und anderseits der besseren Berücksichti­
gung des Zwischenverdienstes bei der Wir­
kungsmessung geschuldet sind.5 

Neu konzipiert wurde hingegen der 
Wirkungsindikator 4 – dieser erhält ein 
längeres «Gedächtnis»: Statt wie bisher die 
Wiederanmeldungen der Taggeldbezüger 
nach vier Monaten zu messen, wird neu ge­
messen, wie viele der Taggeldbezüger sich 
innert zwölf Monaten wieder beim RAV 
anmelden. Beim bisherigen Indikator 4 gab 
es Zweifel, ob er eine valide Aussage über 
die zu messende dauerhafte Wiedereinglie­
derung ermöglicht. Vertiefte Analysen ha­
ben ergeben, dass der bisherige Indikator 
die Nachhaltigkeit der Wiedereingliede­
rungen nur ungenau abbildet, weil er davon 
abhängig ist, wie die Vollzugsstellen das In­
strument des Zwischenverdienstes einset­
zen. Die bisherige Spezifikation galt zudem 

Kasten 1 

Regionale Mentalitätsunterschiede 

Bei ihrer Forderung zur Einführung ei-
ner Korrekturvariablen für die regionalen 
Mentalitätsunterschiede berufen sich die 
lateinischen Kantone auf zwei Studien,a 
die aufzeigen, dass an der Sprachgrenze 
Unterschiede in der Dauer der Arbeitslo-
sigkeit existieren. Diese Differenzen 
wurden in der Folge auf kulturelle Unter-
schiede zurückgeführt.b Im Rahmen der 
Optimierungsarbeiten zur neuen Verein-
barung wurde die technische Machbarkeit 
der Berücksichtigung von Variablen, wel-
che die kulturellen Unterschiede zwi-
schen der lateinsprachigen und der 
deutschsprachigen Schweiz abbilden, im 
ökonometrischen Modell überprüft. Ein 
Ergebnis dieser Vertiefungsanalysen war, 
dass dafür eine Variable mit den Abstim-
mungsresultaten zur Volksinitiative «für 
eine kürzere Arbeitszeit» vom 3. März 
2002 infrage käme. 

Es stellt sich aber für eine Mentali-
tätsvariable die Grundsatzfrage, ob die 
mit unterschiedlichen Mentalitätsaus-
prägungen einhergehenden Wirkungsun-
terschiede vor allem als exogen oder als 
endogen zu betrachten sind. Diese Frage 
ist bis heute nicht geklärt. Die beste-
hende Literatur zeigt auf, dass zwischen 
(sprach-)regional unterschiedlichen Ar-
beitslosigkeitsdauern und (sprach-)regi-
onalen Mentalitätsunterschieden ein Zu-
sammenhang besteht. Inwiefern aber 
regionale Mentalitätsunterschiede zu un-
terschiedlichen Arbeitsmarktpolitiken 
führen, ist noch nicht erforscht. Auch 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
der anhand einer Korrelationsanalyse 
aufgedeckte Zusammenhang zwischen ei-
ner Ursache und einer Wirkung in umge-
kehrter Richtung gilt. In Anbetracht die-
ser offenen Fragen und aufgrund der 
Tatsache, dass es sich bei Avig und AVG 
um nationale Gesetze handelt, welche 
dieselben Massstäbe für alle Regionen 
der Schweiz anlegen, kann die Berück-
sichtigung einer Abstimmungsvariablen 
aus Sicht des Seco und des Steuerungs-
ausschusses Vereinbarung RAV/LAM/Kast 
nicht in Betracht gezogen werden.

a �Flückiger et al. (2007): Analyse der regionalen 
Unterschiede in der Arbeitslosigkeit, sowie Brüg-
ger, Lalive und Zweimüller (2007): Regionale 
Disparitäten in der Arbeitslosigkeit: Kulturelle 
Grenzen und Landesgrenzen; siehe auch: Die 
Volkswirtschaft 7/8-2007, Dossier, S. 53–62.

b �Brügger, Lalive und Zweimüller (2009): Does Cul-
ture Affect Unemployment? Evidence from the 
Röstigraben.
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als schwer interpretierbar, und das Modell 
zur Korrektur der exogenen Einflüsse er­
zielte nur sehr niedrige Erklärungsgehalte 
(ca. 30% vs. ca. 70% für die Indikatoren 1 
bis 3). Testberechnungen haben gezeigt, 
dass mit der neuen Indikatorspezifikation 
der Erklärungsgehalt des Korrekturmodells 
deutlich erhöht wird.

Im Rahmen des Projektes zur Optimie­
rung der Vereinbarung RAV/LAM/Kast 
wurde zudem für die Korrektur der exoge­
nen Einflüsse eine Vielzahl unterschiedli­
cher Modellspezifikationen getestet. Das 
folgende Variablenset hat sich für die Exo­
genitätskorrektur als das am besten geeig­
nete herausgestellt:
–	 Faktor Saisonalität: Anteil der Zugänge 

von Leistungsbezügern aus der Bau­
branche und Anteil der Zugänge von 
Leistungsbezügern aus der Beherber­
gungsbranche an allen Neuzugängen 
des RAV.

–	 Faktor Grenzgänger: Anteil Grenzgänger 
an der Wohnbevölkerung im erwerbs­
fähigen Alter (15 bis 64 Jahre) in der 
RAV-Region.

–	 Faktor Nationalität: Anteil der Zugänge 
von schweizerischen Leistungsbezügern 

an allen Neuzugängen des RAV.
–	 Faktor Arbeitsmarktzustand: Anteil der 

Zugänge von Leistungsbezügern an der 
Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Al­
ter (15 bis 64 Jahre) in der RAV-Region.

Neu wird der Faktor Saisonalität mit 
zwei Variablen gemessen. Durch die Auf­
trennung der Saisonvariablen in eine Bau- 
und eine Beherbergungsvariable wird den 
unterschiedlichen saisonalen Strukturen 
der RAV besser Rechnung getragen. 

Der bisher verwendete Faktor Agglome­
ration ist seit Längerem nicht signifikant, 
sodass auf diesen künftig verzichtet wird. 
Auf die Einführung eines Faktors für die 
Korrektur von regionalen Mentalitäts­
unterschieden wird – obwohl von den la­
teinischen Kantonen gefordert – ebenfalls 
verzichtet (siehe Kasten 1). 

Neues Geschäftsfeld AVG

Im Rahmen des Projektes zur Verbes­
serung der Zusammenarbeit zwischen den 
RAV und den Sozialhilfestellen wurde unter 
anderem die Machbarkeit einer Wirkungs­
messung für Nichtleistungsbezüger geprüft. 
Dabei hat sich gezeigt, dass eine solche 
Messung – unter gewissen Bedingungen – 
grundsätzlich möglich ist. 

Als Nichtleistungsbezüger werden Stel­
lensuchende bezeichnet, welche bei einem 
RAV angemeldet sind, ohne über eine zum 
Taggeldbezug berechtigende Rahmenfrist 
zu verfügen, oder in der laufenden Rahmen­
frist ausgesteuert worden sind (siehe Grafik 
2). Zwei Untergruppen von Nichtleistungs­
bezügern müssen getrennt betrachtet wer­
den, da sie sich bezüglich ihrer Nähe bzw. 
Distanz zum Arbeitsmarkt unterscheiden. 
Die eine Untergruppe bilden Personen, die 
noch nicht arbeitslos sind (und deshalb 
noch keine Rahmenfrist eröffnet haben); 
die andere besteht aus Stellensuchenden, die 
schon seit einiger Zeit nicht mehr voll im 
Arbeitsmarkt integriert waren (und deshalb 
die nötige Beitragszeit nicht erfüllen). Die 
Berücksichtigung der Anspruchsberech­
tigung erlaubt somit eine Differenzierung 
zwischen Präventivfällen (Nichtleistungs­
bezüger mit Anspruch) und arbeitsmarkt­
fernen Nichtleistungsbezügern ohne An­
spruch (siehe Grafik 3).

Abgeleitet aus diesen konzeptuellen 
Grundlagen, wurden zwei Indikatoren 
Nichtleistungsbezug definiert (siehe Ta-
belle 2). Der Wirkungsindikator 5 misst die 
Zielerreichung für Nichtleistungsbezüger 
mit Anspruch, der Indikator 6 die Zieler­
reichung für Nichtleistungsbezüger ohne 
Anspruch:
–	 Die Beratung von Nichtleistungsbezügern 

Zielgruppe Welche Wirkung soll er­
reicht werden?

Was wird gemessen? Gewicht

Leistungs
bezüger 

Rasche Wiedereingliederung Wirkungsindikator 1: Wie viele Tag
gelder beziehen die Taggeldbezüger 
durchschnittlich?

50%

Langzeitarbeitslosigkeit 
vermeiden

Wirkungsindikator 2: Wie viele der Tag-
geldbezüger werden langzeitarbeitslos?

20%

Aussteuerungen vermeiden Wirkungsindikator 3: Wie viele der 
Taggeldbezüger werden ausgesteuert?

20%

Wiederanmeldungen 
vermeiden

Wirkungsindikator 4: Wie viele der 
Abmeldungen führen zu einer Wieder
anmeldung?

10%

Rasche und dauerhafte 
Wiedereingliederung

Gesamtindex Leistungsbezüger 100%

Tabelle 1 

Wirkungsziele und -indikatoren gemäss Arbeitslosenversicherungsgesetz und deren Gewichtung

� Quelle: SECO / Die Volkswirtschaft

Zielgruppe Welche Wirkung soll 
erreicht werden?

Was wird gemessen?

Nichtleis-
tungs-bezüger 
mit Anspruch

Taggeldbezug ver-
meiden

Wirkungsindikator 5: Wie viele der anspruchsberechtigten 
Stellensuchenden können vor dem ersten Taggeldbezug in 
den Arbeitsmarkt integriert werden?

Nichtleis-
tungs-bezüger 
ohne Anspruch

Integration in den 
Arbeitsmarkt

Wirkungsindikator 6: Wie viele der nicht anspruchsberech-
tigten Stellensuchenden können in den Arbeitsmarkt integ-
riert werden?

Tabelle 2

Wirkungsziele und -indikatoren gemäss Arbeitsvermittlungsgesetz

� Quelle: SECO / Die Volkswirtschaft
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mit Anspruch hat zum Ziel, das Eintre­
ten von Arbeitslosigkeit zu verhindern 
und die Eröffnung einer Rahmenfrist 
zu vermeiden.6 Erreicht wird dieses Ziel 
durch eine frühzeitige Integration in den 
Arbeitsmarkt. Im Zähler des Indika­
tors werden folglich Abmeldungen mit 
anschliessendem Stellenantritt gezählt. 
Werden im Nenner die tatsächlich er­
folgten Rahmenfristeröffnungen und die 
im Zähler als Erfolg verbuchten Abmel­
dungen zusammengezählt, so lässt sich 
der Indikator als Anteil durch Erwerbs­
integration verhinderter Rahmenfrister­
öffnungen interpretieren. Der Indikator 
«Nichtleistungsbezüger mit Anspruch» 
kann deshalb auch als Präventionsindi­
kator bezeichnet werden.

–	 Auch die Beratung von Nichtleistungsbe-
zügern ohne Anspruch ist auf deren Inte­
gration in den Arbeitsmarkt ausgerichtet. 
Dementsprechend wird im Zähler die An­
zahl Abmeldungen von Nichtleistungs­
bezügern ohne Anspruch mit anschlie­
ssendem Stellenantritt gezählt. Bezüglich 
Nenner wurden unterschiedliche Alter­
nativen getestet; ein abschliessender Ent­
scheid wurde jedoch noch nicht gefällt. 
Die relative Heterogenität der Nichtleis­
tungsbezüger ohne Anspruch erschwert 
eine vereinfachende Benennung dieses 
Indikators. So ist es beispielsweise nicht 
statthaft, ihn vereinfachend als «Ausge­
steuertenindikator» zu bezeichnen. Al­
len Nichtleistungsbezügern ist jedoch 

gemeinsam, dass sie nicht die für eine 
Rahmenfristeröffnung nötigen Beitrags­
monate aufweisen können. Entsprechend 
kann dieser Indikator als Indikator für Ar-
beitsmarktferne (Nichtleistungsbezüger) 
interpretiert werden.
Zu beachten ist bei der Wirkungsmes­

sung für Nichtleistungsbezüger, dass die 
Indikatoren teilweise auf Angaben in der 
Fachapplikation Arbeitsvermittlung und 
Arbeitsmarktstatistik (Avam) sowie auf 
der AHV-Statistik basieren.7 Entsprechend 
müssen die in Avam hinterlegten Angaben 
hohe Qualitätsstandards erfüllen. Weiter 
bringt die Verwendung von AHV-Daten 
mit sich, dass die Indikatoren für Nicht­
leistungsbezüger einer grösseren zeitlichen 
Verzögerung unterliegen. 

Die Erstellung eines Benchmarks be­
dingt – analog zur Wirkungsmessung Avig 
– auch bei der Wirkungsmessung AVG eine 
Korrektur der exogenen Faktoren. Metho­
dologisch kann diese Korrektur identisch 
erfolgen. Die relevanten exogenen Fakto­
ren sind im Rahmen des Pilotprojektes zu 
identifizieren. Im Unterschied zur Wir­
kungsmessung Avig werden die Wirkungs­
indikatoren 5 und 6 vorerst nicht zu einem 
Gesamtindex verdichtet.

Des Weiteren ist während des Pilotpro­
jektes zu überwachen, ob es Hinweise auf 
fehlanreizgeleitete Verhaltensänderungen 
der kantonalen Vollzugsstellen gibt.8 Am 
Ende der Vereinbarungsperiode 2015–2018 
ist schliesslich zu entscheiden, ob die 

Ausgleichsstelle ALV 
SECO – Direktion für Arbeit

Vollzugsstellen RAV/LAM/KAST
Kantonale Arbeitsämter

Leistungen der Kantone

•	 Leistungen gemäss AVIG / AVG
•	 Arbeitsmarktliche Beratung
•	 Kontrolle und Sanktionen
•	 AMM
•	 Stellenvermittlung

Wirkungen der Kantone

Wirkungsindikatoren AVIG
•	 Rasche Wiedereingliederung
•	 Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden
•	 Aussteuerungen vermeiden
•	 Wiederanmeldung vermeiden

Wirkungsindikatoren AVG (Pilot)
•	 Taggeldbezug vermeiden
•	 Integration in den Arbeitsmarkt

Rahmenbedingungen

Gesetze/Verordnungen
•	 Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG)
•	 Arbeitslosenversicherungsverordnung (AVIV)
•	 Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG)
•	 Arbeitsvermittlungsverordnung (AVV)

Finanzierung
•	 Verordnung Vollzugskostenentschädigung
•	 Verordnung Vergütung Arbeitsmarktliche 

Massnahmen

Kommission Art. 122c Abs. 2 AVIV
Steuerungsausschuss Vereinbarung RAV/LAM/KAST   

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Wirkungsmessung / Benchmark

Kommunikation der Ergebnisse

Lagebeurteilungen

Evaluationen

Führungskennzahlen

Erfahrungsaustausch

Wettbewerb

Weitergabe  
erfolgreicher 

Vollzugspraktiken

Grafik 1

Überblick der  Wirkungssteuerung und Steuerungsinstrumente der öffentlichen Arbeitsvermittlung

Quelle: SECO / Die Volkswirtschaft
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Wirkungsmessung für Nichtleistungsbezü­
ger definitiv eingeführt werden soll.

Weitere Instrumente  
der Wirkungssteuerung

Um dem Aspekt des Wettbewerbs unter 
den Kantonen die Spitze zu brechen, bein­
haltet die Vereinbarung seit dem Jahr 2003 
auch Elemente, die den Vollzug im operati­
ven Tagesgeschäft unterstützen und das ge­
genseitige Lernen sowie den Austausch und 
die Weitergabe von guten Vollzugsprakti­
ken fördern. Diese Instrumente wurden in 
den vergangenen Jahren stetig optimiert 
und den sich wandelnden Anforderungen 
angepasst. Die folgenden Instrumente die­
nen dazu, die öffentliche Arbeitsvermitt­
lung kontinuierlich zu einer lernenden Or­
ganisation weiterzuentwickeln:
–	 Lagebeurteilungen: In Kantonen mit 

stark unterdurchschnittlichen oder sich 
rasch verschlechternden Wirkungen 
führt das Seco Lagebeurteilungen zur 
nachhaltigen Verbesserung der Wirkun­
gen durch. Zudem können die Kantone 
die Durchführung einer Lagebeurteilung 
beantragen.

–	 Evaluationen: Gezielte qualitative (z. B. 
Prozessanalysen) und quantitative Evalu­

ationen dienen der Überprüfung von 
Wirksamkeit und Effizienz der Vollzugs­
stellen, der Erhöhung der Arbeitsmarkt­
transparenz und der Identifikation von 
guten Vollzugspraktiken.

–	 Führungskennzahlen: Das Seco stellt ak­
tuelle Informationen für die Führung und 
Steuerung der kantonalen Vollzugsstellen 
bereit (Leistungsindikatoren RAV/LAM, 
Interpretationshilfen für Personalbera­
tende, Datenqualitätsmanagement, Kun­
denbefragungen usw.). 

–	 Erfahrungsaustausch: Das Seco und die 
Kantone fördern den Erfahrungsaus­
tausch zwischen den Vollzugsstellen und 
damit die Transparenz sowie die Weiter­
gabe erfolgreicher Vollzugspraktiken. 

Ergebnisse der Vernehmlassung  
bei den Kantonen

Der Vereinbarungsentwurf wurde im 
Sommer 2014 den kantonalen Volkswirt­
schaftsdirektoren zur Vernehmlassung 
unterbreitet. Grundsätzlich begrüssen die 
Kantone das wirkungsorientierte Steue­
rungsmodell und möchten dieses gröss­
tenteils gemäss dem neuen Vereinbarungs­
entwurf weiterführen. Die Ausdehnung 
der Vereinbarung auf die Zielgruppe der 
Nichtleistungsbeziehenden, vorerst in ei­
ner Pilotphase, wird von allen Kantonen 
ausdrücklich begrüsst. Zu verschiedenen 
Punkten der Vereinbarung – insbesondere 
zur Berechnung der Wirkungsindikatoren 
und der Exogenitätskorrektur – äussern sich 
einzelne Kantone auch kritisch. Mehrheits­
fähige Änderungsanträge sind jedoch nicht 
eingegangen. Es ist somit davon auszuge­
hen, dass alle Kantone die Vereinbarung 
unterzeichnen werden und diese somit am 
1. Januar 2015 planmässig in Kraft treten 
kann.� ■

1	 Vgl. dazu den Artikel von Oliver Schärli auf S. 51 in 
dieser Ausgabe.

2	 Vgl. Bruno Kaltenborn, Petra Kaps (2013): Steuerung 
der öffentlichen Arbeitsvermittlung in der Schweiz 
(www.seco.admin.ch > Dokumentation > Publikatio-
nen und Formulare > Veröffentlichungsreihen > Ar-
beit).

3	 Vgl. Kaltenborn, Kaps (2013), S.6.
4	 Die Empfehlung von Kaltenborn, Kaps (2013), den 

bisherigen Benchmark der jährlich erzielten Wirkun-
gen durch einen Benchmark der Veränderungsraten 
der Wirkungen zu ersetzen, wird als nicht zielfüh-
rend beurteilt. Ein solcher Benchmark würde dieje-
nigen Kantone bevorteilen, welche bisher deutlich 
unterdurchschnittliche Wirkungen erzielt haben. Um 
die Komplexität der Wirkungsmessung nicht über-
mässig zu erhöhen, wird auch darauf verzichtet, 
nebst dem bisherigen Benchmark parallel einen zu-
sätzlichen Benchmark der Veränderungsraten auszu-
weisen.

5	 Als Zwischenverdienst gemäss Art. 24 Avig gilt jedes 
Einkommen aus unselbstständiger oder selbststän-
diger Erwerbstätigkeit, das der Arbeitslose inner-
halb einer Kontrollperiode erzielt.

6	 Dies entspricht dem Präventionsziel in Art. 1a Abs. 
2 Avig: «Es will drohende Arbeitslosigkeit verhü-
ten...»

7	 Im Unterschied dazu erfolgt die Wirkungsmessung 
Avig mit Daten aus dem Auszahlungssystem der Ar-
beitslosenkassen (Asal), welche von den Personal-
beratenden im RAV nicht beeinflusst werden kön-
nen.

8	 Durch die Messung des Erfolgs bei der Vermeidung 
von Arbeitslosigkeit könnten die Kantone einen An-
reiz erhalten, vermehrt in Fällen aktiv zu werden, 
die bisher ohne staatliches Zutun erfolgreich verlie-
fen (vermehrte Beratung von leicht vermittelbaren 
nicht arbeitslosen Stellensuchenden).
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